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Änderung der Besonderen Anlagebedingungen (BAB) 

Sehr geehrte Anteilinhaberin, 
sehr geehrter Anteilinhaber, 
 
die BAB dieses OGAW-Sondervermögens werden geändert. Die Änderungen erfolgen mit 
Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 08.05.2019. 

Die Hintergründe der Änderungen sind: 

- Konkretisierung und Ergänzung der Anlagegrenzen aufgrund des 

Investmentsteuerreformgesetzes, das Sondervermögen wird damit als Aktienfonds nach 

dem Investmentsteuergesetz klassifiziert. 

Die Änderungen treten mit Wirkung zum 02.09.2019 in Kraft. 

Der geänderte Verkaufsprospekt ist spätestens ab Inkrafttreten bei der La Française Asset 

Management GmbH (vormals Veritas Investment GmbH), Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am 

Main, auf Nachfrage kostenfrei erhältlich oder unter www.la-francaise-am.de (vormals www.veritas-

investment.de) abrufbar. 

Als Anleger haben Sie das Recht, die Anteile am OGAW-Sondervermögen ohne weitere Kosten 

über ihre depotführende Stelle zurückzugeben. 

Formulierungen aus den bisherigen Anlagebedingungen, die keine Gültigkeit mehr haben, sind im 

Dokument in einer eckigen Klammer dargestellt. Neue Formulierungen sind kursiv und fett markiert. 

Nachfolgend die geänderten BAB. Auf den Abdruck der nicht geänderten Paragraphen wird 

verzichtet. 

 



 
 
 
 

BESONDERE ANLAGEBEDINGUNGEN 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

§ 2 Anlagegrenzen  

(2) Vorbehaltlich der in Absatz 1 festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass mindestens 51 
Prozent des Wertes des Sondervermögens in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 
Investmentsteuergesetz angelegt werden. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind 

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder 
an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind; 

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
ansässig sind und dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und 
nicht von ihr befreit sind; 

- Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer 
Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15 Prozent 
unterliegen und nicht von ihr befreit sind; 

- Anteile an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 
51 Prozent ihres Wertes in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften anlegen, in 
Höhe von 51 Prozent ihres Wertes. [gilt zudem, dass mindestens 25 Prozent des Wertes des 
OGAW-Sondervermögens in Kapitalbeteiligungen i.S. des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz 
angelegt werden. Kapitalbeteiligungen in diesem Sinne sind] 

[- Anteile an anderen Investmentvermögen in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote 
ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Anteile an Kapitalgesellschaften im Sinne von § 2 Absatz 8 
Investmentsteuergesetz anlegen; soweit keine tatsächliche Quote veröffentlicht wird, in Höhe der 
in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Mindestquote.] 

 

Frankfurt am Main, im Mai 2019 

 

La Française Asset Management GmbH 

- Die Geschäftsführung - 

 

 


